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1 	 W 37/88 

Sachverhalt urtd Antrãge 

Der Anmelder hat am 3. Mai 1988 beim Deutschen Patentamt 
die internationale Anmeldung PCT/DE 88/00260 eingereicht. 

Mit Bescheid vom 9. August 1988 hat das Europàische Pa-
tentamt in seiner Eigenschaft als Internationale 
Recherchenbehärde dent Anmelder, gestützt auf Artikel 17 
(3) (a) und Regel 40.1 PCT, eine Aufforderung zur Zahiung 
einer zusätzlichen Recherchengebühr mit dent Hinweis 
zugesteilt, daB die internationale Anmeldung dem Erforder-
nis der Einheitlichkeit nicht entspreche. Als Gründe für 
die fehiende Einheitlichkeit mm Sinne von Regel 40.1 PCT 
werden als maBgebliche Ansprüche für jede der beiden 
Erfindungen angegeben: 

Patentansprüche 1-7: 	Einrichtung zur Drehinomentübertra- 
gung auf Schlagbohrwerkzeuge, wobei 
die Drehinitnehmer oder Drehmitnah-
inenuten nicht einander diametral 
gegenüberliegen und eine unter-
schiedliche Anzahl, Breite und Hähe 
haben. 

Patentansprüche 8-13: Eirtrichturtg zur Drehmoinentübertra- 
gung auf ein Werkzeug, wobei die 
Drehmitnehmer oder Drehmitnahmenu-
ten nicht einander diametral gegen-
uberliegen und eine Kodierung 
haben. 

Der Anmelder hat daraufhin am 30. August 1988 die für die 
Patentansprüche 8 bis 13 angeforderte zusätzliche inter-
nationale Recherchengebühr unter Widerspruch entrichtet 
und zu dessen Begründung ausgeführt, daB die Ansprüche 1 
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2 	 W 37/88 

bis 7 und 8 bis 13 eine Gruppe von Erfindungen enthalten, 

die sich geineinsain auf die erfinderische Idee beziehen, 
ein Sicherheitssystein für die Verbindung Werkzeug-

xnaschine/Werkzeug zu schaffen, die es ermäglicht, die 

Verbindung nur gewolit und ausschlie8lich korrekt 

herzustellen. 

Entscheidungsgründe 

GeinäB Artikel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung 

zwischen WIPO und EPO über PCT (AB1. EPA 1985, 320) sind 

die Beschwerdekanunern zuständig, über den Widerspruch des 

Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zu 

entscheiden. 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist 

daher zulässig. 

un Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahiung 

angegebenen Gründe gemàB Regel 40.1 PCT ist folgendes zu 
bexnerken: 

3.1 	Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in verschie- 

denen Entscheidungen zuin Ausdruck gebracht, dai3 die Angabe 

von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung geinäB 

Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches 

Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer soichen 

Aufforderung ist (s. W 04/85 und W 07/86 - AB1. EPA, 1987, 

63 und 67; W 09/86 -AB1. EPA, 1987, 459; W 07/85 - zur 

Veróffentlichung vorgesehen). Nur in einfachen Fallen kann 

es demnach ausreichend sein, wenn als Gründe für die 

fehlende Einheitlichkeit lediglich die Gegenstànde der 

Anineldung aufgezahlt werden. 
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3.2 	Im vorliegenden Fall hat die Internationale Recherchen- 

behärde nur die Ansprüche und die Gegenstánde dieser 

Ansprüche angegeben. Sie hat jedoch nicht dargelegt, 

weiche Aufgabe gelóst werden soil und weiche Teile der 

Erfindung nicht geeignet sind, zur Lôsung der Aufgabe 

beizutragen, sowie auf weichen unterschiedlichen 

Lösungsprinzipien die Gegenstánde der Ansprüche 1 und 8 

beruhen. 

	

3.3 	Die Aufzàhlung der AnsprUche und deren Inhalte in der Auf- 

forderung enthält demnach keine nachvoilziehbare Be-

gründung, der entnominen werden könnte, inwiefern die bei-

den aufgezählten Gegenstande technisch nicht so zusammen- 

hängen, daB sie eine ailgeineine erfinderische Idee 

verwirklichen. 

	

3.4 	Da die Aufforderung soinit unter VerstoS gegen die Begrün- 

dungspflicht geinäB Regei 40.1 PCT ergangen ist, kann sie 

nicht als rechtswirksant angesehen werden. 

	

4. 	Da der Aninelder somit die zusátzliche Recherchengebühr 

ohne rechtlichen Grund entrichtet hat, kann er sie 

zurückverlangen. 

Im vorliegenden Fail ist diese Zusatzgebühr auch deshaib 

zurückzuzahlen, weii nach Auffassung der Kammer die Anmel-

dung den in Regel 13.1 PCT niedergeiegten Kriterien für 

die Einheitlichkeit der Erfindung genügt. In diesem Zusam-

inenhang ist folgendes auszuführen: 

	

4.1 	Wie der Aninelder in der Beschreibung der internationalen 

Anmeldung angibt, ist eine Einrichtung geinàB deni Ober-

begriff des Anspruchs 1 aus der DE-C- 2 551 125 bereits 

bekannt. Nach diesem Dokuinent ausgebildete Werkzeuge sind 

in Werkzeugaufnahmen einsetzbar, die nach der 

- 
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AT-A- 285 405 geschaffen sind, wobei die dort zur An-
wendung gelangenden Verriegelungseleniente in die jill Werk-
zeugschaft auBer den Drehmitnahnienuten angeordneten, beid-
seitig geschlossenen Ausnehinungen eingreifen. Es konunt 
vor, daB die Drehmitnahinenuten nach làngerem Gebrauch des 
Werkzeugs so ausgeschlagen sind, daB das Werkzeug ver-
sehentlich auch in einer Stellung in den Werkzeughalter 
eingesetzt werden kann, in der die Verriegelungselemente 
in die Drehmitnahmenuten eingreifen. 

	

4.2 	Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einer 
Einrichtung an Handwerkzeugmaschinen zur Drehinomentüber-
tragung die Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug so 
auszubilden, daB die mit dem Werkzeugschaft zusanunenwir-
kenden Verriegelungskörper in der Werkzeugaufnahine nicht 
in die Drehmitnahmenuten eingreifen können. 

	

4.3 	Diese Aufgabe wird nach den Lehren der Ansprüche 1 und 8 

dadurch gelöst, daB im Werkzeugschaft die zwei Aus-
nehmungen, die mit den Verriegelungskörpern in der Werk-
zeugaufnahine zusanunenwirken, diametral einander gegen- 
uberliegen und die Drehmitnehmer bzw. die Drehmit-
nahinenuten so über den Umfang der Aufnahmebohrung bzw. des 
Werkzeugschafts verteilt sind, daB in keinein Fall zwei 
Drehinitnehmer bzw. Drehmitnahinenuten dialnetral einander 
gegenüberl iegen. 

	

4.4 	Beim Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 sowie 
der jeweiligen abhängigen Anspruche handelt es sich 
demnach uin eine Gruppe von Erfindungen, die eine all-
gemeine Idee verwirklichen, nàmlich die Werkzeugaufnahme 
einer Handwerkzeugniaschine zur Drehmomentubertragung auf 
schlagbohrende Werkzeuge und den Schaft dieser Werkzeuge 
so auszubilden, daB letztere niemals in die Werkzeug- 
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5 	 W 37/88 

aufnahme eingesetzt werden kännen, derart, daB die Ver-
riegelungselemente in die Drehinitnahinenuten eingreifen. 

5. 	AUS den in den Kapitein 3 und 4 dargelegten Gründen folgt, 
daB die Aufforderung vom 9. August 1988 zur Zahiung einer 
zusâtz lichen Recherchengebuhr nicht gerechtfertigt war. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusâtzlich entrichteten Recherchengebuhr wird 
angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 K. Staitun 
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